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Königlich Preuß. Landraths-Amts Stuhm.

3 t. Stuhm, Sonuaben-, den SS. December.
Redaction: das Landrathsamt. — Expedition: Werner'sche Buchdruckerei. 1866

Km das Verfahren bei der Repartition und Erhebung von Parochial-Bciträgen allgemein zn ordnen, 
bestimmen wir, nnd zwar in Betreff der katholischen Kirchengemeinden, nach Uebereinkuuft mit den Herren 
Diöcesan-Bischöfen, Folgendes:

Abgesehen von den Ausnahmefällen, in welchen gegen den Willen einer Kirchengemeinde (z. B. auf 
Grund resulotoriscker oder gerichtlicher Entscheidungen) Beiträge von ihren Mitgliedern eiugczogen werden 
müssen, darf die Repartition und zwangsweise Erhebung von Parochial-Beiträgen nur auf Grund 
eines von der zuständigen Aufsichtsbehörde genehmigten Gemeindebeschlusscö eingeleitet werden.

Die Aufstellung der Hebcliste ist Sache des Kirchenvorstandes (Kirchen-Kollegiums). Erfolgt die 
Repartition nach dem Maßstabe einer oder mehrerer der direkten Staatssteuern oder einer direkten Kom- 
munalsteuer, so hat der Kirchenvorstand (Kirchen - Kollegium) die betreffenden Steuerlisten von deu zu
ständigen Ortöbehörden zu requiriren, und aus denselben die Steuerbeträge als Grundlage der Repar- 
lition in die Hebelistc zu übertragen, auch unter der letzteren die Richtigkeit dieser Uebertraguug zu be
scheinigen. Die Ortsbehörden haben derartigen Requisitionen Folge zu geben, falls sie es nicht vorziehen, 
ihrerseits selbst die betreffende Steucrbeträge in die ihnen zu diesem Behufe vorzulegendc Hebelifte zu in- 
seriren, in welchem Falle die Richtigkeit der Uebertraguug von ihnen unter der Hebeliste zu bescheinigen 
bleibt. — Die ausgestellte Repartition wird dem Kreis-Landrathe cingereicht, welcher prüft:

« ob die Vcrtheilnng der Beiträge dem ihr zum Grunde liegenden Gemcindcbeschlusse und der Genehmi
gung der Aufsichtsbehörde entspricht;

b. ob der Nahruugsstand und die Leistungsfähigkeit der Zahlung durch die ihncu aufcrlegte Leistung 
nicht gefährdet wird.

Findet sich in der einen oder andern Rücksicht etwas zu erinnern, so hat der Landrath au uns zu 
berichten. Im andern Falle genehmigt er die Hebelistcn durch den nntcr dieselbe zu setzenden Vermerk:

Die vorstehende Hebeliste wird hierdurch für vollstreckbar erklärt.
Die vollstreckbar erklärte Hebeliste ist iu einem geeigneten Lokale in der Gemeinde, und wenn diese 

aus mehreren Ortschaften besteht, in jeder dieser letzteren auszugsweise zur Einsicht der Bcthciligren 14 
Tage laug offen zu legen. Daß nnd wie dies geschehen ist, hat der Pfarrer bei dem Haupt-Gottesdienste 
der versammelten Gemeinde bekannt zu machen. Unter der Hebcliste aber, sowie unter den erwähnten 
Ortsauszügen ist von dem Kirchenvorstande (Kirchen-Collegium) beziehungsweise von den betreffenden Orts- 
vorständeu zu bescheinigen, daß die Liste oder der Auszug offen gelegen habe; die Zeit, innerhalb welcher 
dies geschehen ist, bleibt dabei nach Tage nnd Datum genau anzugebcn. Mit dem Abläufe des Tages, 
an welchem die 14tägige Offeulegung ihr Ende erreicht, beginnt die Reklamationsfrist von 3 Monaten (8 
1 des Gesetzes vom 18. Juni 1840, No. 2001).

Ueber die rechtzeitig eingehenden Reklamationen entscheidet der Landrath. Gegen diese Entschei
dung steht den Betheiligten innerhalb der gesetzlichen Frist von sechs Wochen (8 3 am angef. Orte) die 
Berufung an die unterzeichnete Regierung zu.

Durch die vorgedachten Reklamations- und Rekurs-Fristen wird die Einsammlung der repartirten 
Beiträge nicht gehindert; dieselbe liegt den Kircheuvorsteheru und vorzugsweise dem mit der Verwaltung 
der Kirchenkasse beauftragten Mitgliede des Kirchenvorstandes nnd Kirchcn-Collegiums ob. In den länd
lichen Gemeinden, namentlich, wenn deren mehrere zu einer Kirchengemeinde gehören, bleibt es dem Kirchen- 
Vorstande (Kirchen-Collegium) überlassen, die Hülfe der Ortöschulzen zur Erhebung der Beiträge auf 
Grund des 8 54 Theil II. Tit. 7 des Allgem. Landrcchts in Anspruch zu nehmen. Jedenfalls müssen 
die erhobenen Beiträge zur Kirchenkasse abgeliefert werden.

Nach dem Abläufe der Reklamationsfrist ist von dem. Kirchenvorstande (Kirchen-Collegium) bei der 
zuständigen Orts-Polizei-Behörde die exekutivische Einziehung der rückständigen Beiträge nachzusuchen, zu 
welchem Zwecke die vo» dem Landrathe für vollstreckbar erklärte Hebeliste nnd ein Verzeichnist der Restanten 
vorzulegen ist. Das letztere hat der Kirchenvorstand (das Kirchen-Collegium) zuvor mit der Bescheinigung 
zu versehe», daß die iu demselben verzeichneten Beiträge wirklich rückständig geblieben sind, und daß eine 
Reklamation von den Restanten nicht erhoben ist.

Die Ortspolizeibehörden haben derartigen Requisitionen Folge zu geben und dafür zu jorgen, daß 
die auf Grund derselben zwangsweise bcigetriebenen Beträge, sowie die Beweisstücke über die Unbcibring- 
lichkeit der Einziehbaren Reste, an die iu der Requisition bezeichnete Kasse abgesührt werden.

Marienwerdet, deu 16. November 1866. Kgl. Regierung; Abthl. für Kirchen- und Schulwesen.
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Verfügungen «M Bekanntmachungen des Landkakhs.
.N 1. Die MagOräte,, DMiinien Md das Königl. Domainen Rent-Amt hiersclbk erinnere ich an 

die VrtMMMg Meiner KreMtÄtS-BeMgimg voin 27. Juni 1868 (Kreisblatt Pro 1865 .U 26 sä 1), 
die Emreichnng des Verzeichnisses Don 'den ertheilten'BatiMorksenseu betreffend, bis zum 1. Januar f. zur 
Vernicidung Eenp'flichtiger Mhotung des Verzeichnisses resp, der Vacai-Anreiae.

Stnhm, den 17. December 1866/_______________ '

N 2. Zur genaueren Ausübung der Kontrolle der im diesseitigen Bataillons-Bezirke vorhandene» 
Mannschaften des beurlaubten Standes werden sämmtliche Ortsvorstände angewiesen, zur Vermeidung -von 
OrdnuuMrafeu auf den Versäumnißfall zu jeder im Frühjahre und Herbste stattfiudenden Kontroll-Ber- 
sammtung namentliche Verzeichnisse der im Orte sich anfhattenden, in irgend einem Militair - Verhältnisse 
befindlichen Mannschaften, in Garde und Linie, diese in Infanterie, Kavallerie, Artillerie, Pioniere, Jäger, 
Train und in Marine getrennt, dem diese Versammlungen abhaltcndcrC Offizier einrurcichen.

Stuhm, den 7. December 1866.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
An Stelle der früher der Cholera halber ausgefallenen Vieh- und Kram-Märkte wird den 15. Ja

nuar k. I. ein Viehmarkt und den 17. Januar k. I. ein Krammarkt in der Stadt Mohrunqen 
abgehalten werden.

Königsberg, den 30. November 1866. Königl. Regierung; Abtheilung des Innern.

Bekanntmachung der HolzversteigerungS-Termine kür das Königl. Forstrevier Nehhof pro I. Quartal 1867.

Namen der Schutzbcztrke, 
aus welchen Holz zum Verkauf 

gestellt wird.

Datum der Termine Anfangszeit 
der 

Termine.
Versammlungsort.

Ja
nuar.

Fe- 
bruar.

März.

1 Guntben und Halbersdorf 4 8
12

8 Vorm. 10 Uhr im Kruge zu Schorusteinmühle.
Honigfclde 15 12 do. do. zu Brakan.

3 Weishos 10 19 19 do. do. zu Rachalshof.
4 Nehhof 24 21 21 do. im Lokale des Hrn. Jampcrt-Rehhof.
3 Carlsthal 17 14 14 do. im Lokale des Herru Klinge-Bönhof.
6 Bönhof und Werder 31 28 28 do. do. do..
7 Wolfsheide 3 7 i 7 do. im Kruge zu Uszuitz.

Die Verkanss-Bcdingnngen werden in den Licitations-Terminen 
Nehhof, den 18. December 1866.

selbst bekannt gemacht werden.
Der Oberförster.


